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GBM Neubau der JVA Zwickau-Marienthal  
hier:  Nachtrag 
 
 

Sehr geehrter Herr Kylau, 

 

der Sächsische Landtag hat am 30.Januar 2019 das Gesetz über den Ju-

gendarrestvollzug im Freistaat Sachsen sowie zur Anpassung der weiteren 

sächsischen Vollzugsgesetze und anderer Gesetze mit Bezug zur Justiz 

verabschiedet. Damit wurden die gesetzlichen Vorgaben für einen effekti-

ven und sicheren Justizvollzug den aktuellen Erfordernissen angepasst.  

 

In Zusammenhang mit dem am 24. Januar 2017 vorgelegten Abschlussbe-

richt ist durch die von der Sächsischen Staatsregierung eingesetzten un-

abhängigen Expertenkommission "Polizeiliche Ermittlungsarbeit und Straf-

vollzug bei terroristischen Selbstmordattentätern am Fall Al-Bakr" festge-

stellt worden, dass das sächsische Gesamtkonzept zur Suizidprävention 

vorbildhaft und insbesondere die herausgegebenen Richtlinien und Stan-

dards umfassend, verständlich und praxistauglich sind. Die Expertenkom-

mission hat in diesem Zusammenhang darüber hinaus das bisherige gene-

relle Verbot der Haftraumüberwachung mit Videotechnik grundsätzlich be-

fürwortet, gleichwohl aber zu bedenken gegeben, dass in bestimmten Situ-

ationen die Nutzung optisch-technischer Hilfsmittel zur Beobachtung inhaf-
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tierter Personen der Vorzug vor der ständigen Anwesenheit von Vollzugsbediensteten 

zu geben ist. Dies betrifft beispielsweise die ständige Beobachtung über einen längeren 

Zeitraum. Daneben bedeutet auch die notwendige und wiederkehrende Öffnung des 

Haftraums während der Nachtzeit eine erhebliche Belastung für akut eigengefährdete 

oder fremdgefährdende Personen, die durch die Nutzung optisch-technischer Hilfsmit-

tel vermieden werden kann. 

 

Im Ergebnis wurden mit dem am 30. Januar 2019 verabschiedeten Gesetz die rechtli-

chen Grundlagen geschaffen, welche künftig – unter Berücksichtigung des verfas-

sungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – die Nutzung von technischen 

Hilfsmitteln zur Beobachtung von inhaftierten Personen grundsätzlich ermöglichen (§ 

83 Absatz 2 Nummer 2, § 84a SächsStVollzG, § 74 Absatz 2 Nummer 2, § 74a 

SächsJStVollzG, § 88 Absatz 2 Nummer 2, § 89a SächsSVVollzG, § 49 Absatz 2 

Nummer 2, § 52a SächsUHaftVollzG). 

 

Die neue Gesetzeslage erfordert in einzelnen Hafträumen der neuen JVA Zwickau-

Mariental grundsätzlich die folgenden zwei Anpassungen an die baulich-technische 

Ausstattung: 

 

1. Hafträume mit Videoüberwachung  

Haftraumbezeichnung Hafthaus A Hafthaus D 

Besonders gesicherter Haft-

raum (bgH) 

A.03.064 

A.03.062 
 

Präventions- und Sicherungs-

haftraum mit Aufsichtsraum 

(PSR mit AR) 

A.03.044 

A.02.004 
D.03.024 

Präventions- und Sicherungs-

haftraum ohne Aufsichtsraum 

(PSR ohne AR) 

A.03.045 

A.02.055 
D.03.007 

Normaler Haftraum mit stabiler 

Möblierung 

A.03.046 (Aufnahmestation) 

A.02.027 (Zugangsstation) 

A.02.044 (Transportabteilung) 
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Bei der Ausstattung der Hafträume mit Videokameras sind folgende Vorgaben zu be-

achten:  

 Es sind i.d.R. zwei Farbkameras mit der Aufgabe, alle Bereiche des Haftraumes 

lückenlos zu überwachen, anzuordnen. 

 Die Anordnung der Videokameras muss die gegenseitige Überwachung der 

Montagestandorte der Kameras sicherstellen und die Sehaufgabe "Identifizie-

ren" für den gesamten Haftraum ermöglichen (4 Millimeter pro Pixel (Szenen-

breite)). 

 Die Kameras sind spaltfrei an der Decke - außerhalb des direkten Zugriffs des 

Gefangenen - zu montieren. 

 Die Widerstandsfähigkeit der Kameras muss bei einer mechanischen Bean-

spruchung IK10 entsprechen. 

 Die Leitungsverlegung zur Kamera muss unter Putz erfolgen. 

 Die Kameras müssen eine hohe Lichtempfindlichkeit aber auch einen großen 

Dynamikbereich besitzen, so dass bei schwierigen Beleuchtungssituationen 

(z.B. Gegenlicht) qualitativ gute Bilder erzeugt werden. 

 Die Videokameras müssen auch bei Infrarotbeleuchtung Bilder liefern (Nacht-

modus). Die Infrarotbeleuchtung ist mit der Kamera zu montieren. Der Wechsel 

von Tag-  zu Nachmodus muss automatisch, je nach Lichtverhältnis, erfolgen. 

 Die Auflösung der Kameras muss mindesten FullHD (1920×1080 Pixel) ent-

sprechen.  

 Die Videoüberwachung für den Haftraum ist mit einer Funktion zur Maskierung 

von Video-Bildbereichen, welche von Personen nicht eingesehen werden dür-

fen, auszuführen (z.B. WC-Bereich). Die Masken (Verpixelung) müssen in Grö-

ße und Position, als auch farblich/strukturell, individuell den Gegebenheiten im 

Bildbereich angepasst werden können. Dies darf nur autorisiert und protokolla-

risch nachweisbar möglich sein. Dies gilt auch für gespeicherte Bilder. 

 Die Videobilder sind in Originalqualität mit mindestens vier Bildern pro Sekunde 

für 72 Stunden zu speichern. Der Zugriff auf den Videobildspeicher darf nur au-

torisiert und protokollarisch nachweisbar möglich sein.  

 Die Videoanlage (Kamera, Speicher, Monitor, Infrarotbeleuchtung) muss über  

unterbrechungsfreien Strom (USV) mit Elektroenergie versorgt werden.  

 Die Darstellung der Videobilder auf den zugeordneten Monitoren muss die 

Sehaufgabe "Identifizieren" sicher ermöglichen. 
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 Die Bilder sind im dafür vorgesehenen Dienstraum  und parallel in der Sicher-

heitszentrale aufzuschalten.  

 Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen nur autorisierte Personen Einblick 

in die Videoaufnahmen erhalten. Dies ist bereits bei der Standortwahl der An-

schlussdosen für den Monitor, z.B. im Dienstraum, zu beachten.  

 

2. Optimierung der Haftraumgestaltung für eine sichere Unterbringung  

 Im Nachgang zum Bericht der Expertenkommission haben unter Mitwirkung des 

Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Justizvollzugsexperten 

einen neuen Haftraumtyp entwickelt. Mit diesem werden, neben der Videoüberwa-

chung, alle aktuellen baulich-technischen Anforderungen zur sicheren Unterbringung 

von fremdgefährdenden und eigengefährdeten Gefangenen zusammengeführt. Er wird 

als "Präventions- und Sicherheitshaftraum mit Aufsichtsraum" (PSR mit AR) und als 

"Präventions- und Sicherheitshaftraum ohne Aufsichtsraum" (PSR ohne AR) bezeich-

net. Der Aufsichtsraum neben dem PSR dient zur unmittelbaren und lückenlosen Be-

obachtung und Betreuung, die ggf. stufenweise durch Einsatz der Videoüberwachungs-

technik begleitet bzw. gelockert werden kann.  

Es sind in den vorhandenen Räumen drei PSR mit AR (PSR A.03.044, AR A.03.061; 

PSR A.02.004, AR A.02.005; PSR D.03.024, AR D.03.025) und drei PSR ohne AR 

(A.03.045; A.02.055, D.03.007) einzurichten. Für eine bessere Übersichtlichkeit der 

PSR im Haus A, ist die Flurwand in der Aufnahmeabteilung von Achse A-F auf die be-

nachbarte Achse A-H zu verschieben.  

Die wichtigsten baulich-technischen Kriterien zur Einrichtung der PSR, sind in der An-

lage beigefügt. 

 

Für mögliche Rückfragen steht Herr Vercrüße gerne zur Verfügung. 

 

 

  

gez. Frank Wigger 
Ministerialrat 
 

Anlagen: - Liste der wichtigsten Gestaltungskriterien für PSR mit AR 

  - Liste der wichtigsten Gestaltungskriterien für  PSR ohne AR  
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